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§ 9 StAWG 2004
Abfallsammelbehälter

 StAWG 2004 - Steiermärkisches Abfallwirtschaftsgesetz 2004

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 18.07.2024

(1) Für die Sammlung von Siedlungsabfällen gemäß § 4 Abs. 4 sind von der Gemeinde geeignete und je nach zu

sammelnder Abfallart unterscheidbare Abfallsammelbehälter oder Befestigungseinrichtungen für Sacksammelsysteme

beizustellen. Die Abfallsammelbehälter bleiben im Eigentum der Gemeinde oder des privaten

Entsorgungsunternehmens und sind von diesen zu reinigen, zu erhalten und im Bedarfsfalle zu ersetzen.

(2) Die Anzahl und Größe der zu verwendenden Abfallsammelbehälter oder Abfallsäcke ist so festzulegen, dass der

anfallende Siedlungsabfall innerhalb des Abfuhrzeitraumes ordnungsgemäß eingebracht werden kann. Bei der

Festlegung der Anzahl und Größe der Abfallsammelbehälter ist die Art, die Bescha8enheit und die Menge des

anfallenden Abfalls, die Anzahl der Haushalte oder Personen und die Häufigkeit der öffentlichen Abfuhr zu beachten.

(3) Über begründeten Antrag des Liegenschaftseigentümers/der Liegenschaftseigentümerin kann das

Behältervolumen und/oder die Häu@gkeit der regelmäßigen Abfuhr der Menge des tatsächlich anfallenden

Siedlungsabfalls in Entsprechung zu den Vorgaben der Abfuhrordnung der Gemeinde angepasst werden. Die

Gemeinde hat über solche Anträge mit Bescheid abzusprechen.

(4) Sollten sich nach Bescheiderlassung gemäß Abs. 3 wesentliche Änderungen ergeben, hat die Gemeinde von Amts

wegen ein Bescheidverfahren einzuleiten.
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